
1709 Oktober 18. B

KLAGESCHRIFT VON [SCHULTHEISS UND RAT VON] BREMGARTEN FUER DIE
BUERGERMEISTER VON ZUERICH, [ANDREAS] MEYER UND
[HEINRICH ] ESCHER

Dieses Klagelibell , welches der Unterzeichnete , Karl Josef

Schön [von Bremgarten ] , Amtsbürgermeister [Andreas ] Meyer

schriftlich überreichen und Bürgermeister [Heinrich ] Escher

in ausführlicher Form mündlich vortragen könne , sei auf Befehl

der Stadt Bremgarten , datiert vom 18 . Oktober 1709 f erstellt wor-



18/102

den . Da er , Schön , den [Zürcher ] Tagsatzungsgesandten [in Ba¬

den ?] ihre Klagen infolge der vielen zu behandelnden Traktan¬

den nicht habe persönlich erläutern können , solle dies nun

schriftlich geschehen.
1 . Man bitte Zürich , dafür zu sorgen , dass der nun schon seit

zwei Jahren hinterhaltene , der Pfarrkirche Bremgarten zuste¬
hende Zehnt von Affoltern [am Albis ] entrichtet werde . Die
Pfarrkirche könne nämlich auf diese Einnahmen nicht verzich¬

ten , ansonst müsse die Ausschüttung von Almosen reduziert
werden.

2 . Der Untervogt von Lieli im Niederamt [Kelleramt ] sei wegen
einer vermeintlichen Marchenveränderung beim Vogt in Knonau

[Hans Jakob Keller ] eingeklagt worden . Dabei habe man nicht

allein keine Anzeige in Bremgarten erstattet , sondern es sei
- trotz Protesten des städtischen Grossweibels ; dass solche

Fälle zweifelsohne vor das Gericht in Bremgarten gehörten -

ein abgekürztes Verfahren in Knonau durchgeführt worden.

Schon 1595 sei in dieser Angelegenheit vom städtischen Ge¬

richt ein Augenschein vorgenommen und der damalige "falsche
Beschelter " bestraft worden . Im weitern habe man 1644 von

. diesem Landgut den Abzug erhalten . Seit dem Kauf Lielis durch

Bremgarten im Jahre 1522 habe man sich ständig an den vom
Kloster Muri [Vorbesitzer Lielis ] errichteten Spruchbrief

von 1502 gehalten . Daraus könne unzweideutig geschlossen
werden , dass alle niedergerichtlichen Kompetenzen , ausge¬
nommen die Fertigungen , beim städtischen Gericht lägen.

Selbst die Appellation nach Zürich sei unzulässig.
3 . Im weitern fühle sich Bremgarten in seinen Rechten verletzt,

da der Landvogt von Knonau den Bernhard Keusch aus Jonen

wegen eines an der Dorfstrasse gebauten Schweinestalles , un¬

geachtet dessen , dass dieser sich anerboten habe , sich vor

dem Frevel - oder dem Zivilgericht zu verantworten , in eige¬

ner Kompetenz bestraft habe . In gleicher Weise sei Keusch

wegen eines Streites [Schlaghandel ? ] in einen Prozess,
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der schliesslich vor das Gericht in Zürich gezogen worden sei,
verwickelt gewesen . Dieser Schweinestall stehe nun schon seit
14 Jahren daselbst und niemand hätte sich bisher deswegen
beschwert . Zudem habe Keusch auf Kosten seines eigenen Lan¬
des den Fussweg um 4 Schuh erweitert . Dieses Eingreifen des
Landvogtes missfalle Bremgarten umso mehr , als es in dieser
Sache schon 1659 ein Urteil gefällt und , um inskünftig sol¬
che Verfehlungen zu vermeiden , eine entsprechende Erkanntnis
erlassen habe.

4 . Obwohl der Stadt Bremgarten aufgrund uralter Öffnungen der
Fischfang im Jonenbach , in der Reppisch im Gebiete der Ge¬
meinde Birmensdorf und in der Bünz in den Freien Aemtern ge¬
stattet sei , wolle ihnen nun der Vogt von Knonau dieses Recht
im Jonenbach streitig machen . Da Bremgarten vor nicht allzu
langer Zeit bezüglich der Reppisch und der Bünz in seinen
Rechten geschützt worden sei , um wieviel mehr müsse dies
für den Jonenbach , der in seinem Niedergericht liege , zutref¬
fen .

5 . Heinrich Stenz , dem neuen Knecht auf dem Kellerhof [in Lunk-
hofen ?] , sei vorgeworfen worden , Zehnten unrechtmässig an
sich genommen zu haben . Hofherr Bürgisser , der Zehntbestän¬
der [Pächter der Zehnten ] des Klosters Muri , habe sich dar¬
aufhin bereit erklärt , Stenz über die Zehntrechte zu orien¬
tieren und , falls Unregelmässigkeiten vorgekommen seien , sich
mit ihm gütlich zu vergleichen . Als aber Bedienstete des
Knechts in Unwissenheit der Verhältnisse ein Quantum Erbsen
und Bohnen hinterhalten hätten , habe sich Stenz , sobald der
Irrtum aufgedeckt worden sei , anerboten , die Früchte Bürgis¬
ser zurückzuerstatten . Dieser habe jedoch das Anerbieten ab¬
geschlagen , Stenz einen Zehntendieb genannt und direkt beim
Vogt in Knonau eingeklagt.
Wegen dieses und anderer Händel habe Bremgarten in der Folge
zwei Deputierte nach Knonau gesandt , wo man zwar dem Knecht
die Busse erlassen , jedoch ein Audienzgeld auferlegt und



Bürgisser Gerichtskosten von 5 Gl . Überbunden habe . Auch hier

sei Bremgarten widerrechtlich als Gerichtsinstanz übergangen
worden.

Kopie
AH 18 , 261- 263
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